
 

 

 

 

 

 

 Betrieb:  
 
Tätigkeitsbereich:                            Umgang mit Nitroverdünnung 
 GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG  

 Nitroverdünnung  

 GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT  
 

 

 
   Gefahr 
 

• Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. 
• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
• Verursacht schwere Augenschäden. 
• Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
• Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
• Verursacht Hautreizungen. 
• Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
• Lösemittel verunreinigte Putzlappen können sich selbst entzünden. 
• Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!                       

 

 
 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 

 

 
 

 
Beim Lagern im Originalbehälter unter Verschluss aufbewahren. 
Niemals über Augenhöhe lagern. 
Nicht rauchen, essen und trinken. 
Einatmen von Dampf vermeiden.  
Direkten Hautkontakt vermeiden. 
Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Verunreinigte Putzlappen in geschlossenen nicht brennbaren Behältern entsorgen. 
Stets für gute Belüftung (z.B. technische Absaugung, Außenbereich) sorgen. 
 
Atemschutz:   Bei ungenügenden Luftverhältnissen Atemschutzmaske (Filter mind. A1P2) 
                         tragen. 
                         Atemschutzgerät verwenden, wenn Lösemitteldampfkonzentration nicht     
                         unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes gehalten werden kann. 
Handschutz:   Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. 
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN 

 

• Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. 
• Keinen Wasserstrahl zum Löschen verwenden. 
• Alkoholbeständigen Schaum oder ABC-Pulverlöscher verwenden. 
• Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
• Bei Bränden Fluchtwege benutzen. 
 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! 

 
 

 

ERSTE HILFE  

 

 

 
• Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. 
• Bei Augenkontakt: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. 
• Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife reinigen. 
• Bei Verschlucken: Ärztlichen Rat einholen. 
•  ……………………………………………... 

Giftinformationszentrum: 0228/ 19240      Notruf: 112 

 
 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
Ausgetretenes Material mit nicht brennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand) eingrenzen und eine Entsorgung gemäß 
Abfallverzeichnis-Verordnung (Abfallschlüssel: 15 01 10) durch zugelassenen Entsorger veranlassen!  

Betriebsanweisung 
nach GefStoffV u. VSG 4.5 
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Datum: ………………2018….                  Unterschrift des Unternehmers: ……………………………………………….. 

Stand 04/2015 


	Tätigkeitsbereich:                            Umgang mit Nitroverdünnung
	Betriebsanweisung
	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
	Nitroverdünnung
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN
	ERSTE HILFE 
	Giftinformationszentrum: 0228/ 19240      Notruf: 112

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG


